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BT-Drucksache 15/2553

I.

1. Welche Wirkungen erwarten Sie durch die von der Bundesregierung vorgeschlagene

vollständige Entkopplung der Direktzahlungen im Hinblick auf die Einkommen der

Landwirte, die strukturelle Entwicklung, die Produktion und die Marktpreise sowie die

Marktstellung der Erzeuger?

2. Wie beurteilen Sie die Umsetzung der Entkopplung über das von der Bundesregierung

vorgeschlagene Modell (Kombinationsmodell mit schrittweiser Anpassung zu regional

einheitlichen Zahlungsansprüchen) im Vergleich zum Standardmodell (Zahlungs-

ansprüche nach Maßgabe historischer Prämienzahlungen) im Hinblick auf

= die gesellschaftliche Akzeptanz,

= die Akzeptanz innerhalb der Landwirtschaft (kurz- und mittelfristig).

3. Welche Unterschiede sehen Sie bei beiden Modellen im Hinblick auf das Ziel einer

flächendeckenden Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft?

4. Wie schätzen Sie die Übergangsprobleme in der Einführungsphase (Härtefälle, Fälle in

besonderen Situationen) bei beiden Modellen ein?



Seite 4

5. Die Zahlungsansprüche werden in beiden Modellen aufgrund der EG-rechtlichen

Vorgaben den aktiven Landwirten im Jahre 2005 zugewiesen und können mit und ohne

Flächen an andere Betriebsinhaber übertragen werden (Verpachtung nur mit Fläche).

Welche Auswirkungen erwarten Sie in beiden Modellen auf die Pacht- und Boden-

märkte sowie das Verhältnis von Bodeneigentümern und Bewirtschaftern

6. Welche Konsequenzen sehen Sie bei Umsetzung der beiden Modelle für die Entwick-

lung der Produktion und der Betriebsstrukturen?

7. Das von der Bundesregierung vorgeschlagene Kombinationsmodell führt bereits zu

Beginn der Entkopplung zu gewissen Umverteilungen gegenüber dem Standardmodell.

Welche wesentlichen Effekte sehen Sie und wie beurteilen Sie diese – auch unter

Berücksichtigung der Wirkungen der vollständigen Entkopplung (Preiseffekte) und der

Milchmarktreform?

8. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht darüber hinaus die Anpassung weiterer

Prämienrechte in den Jahren 2007 bis 2012 bis hin zu regional einheitlichen Zahlungs-

ansprüchen vor. Der  vorgeschlagene Anpassungspfad  erfordert von Betrieben mit zu

Beginn deutlich über dem Durchschnitt liegenden Wert der Zahlungsansprüche erheb-

liche Anstrengungen zur Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen.

Halten Sie den Beginn dieses Zeitraums für zu früh, zu spät oder stellt er nicht einen

sinnvollen Kompromiss dar?

Der Agrarausschuss des Bundesrates begründet sein Votum, den Anpassungszeit-

raum für die zunächst betriebsindividuell zugewiesenen Prämienrechte nach hinten zu

verschieben, damit, dass "die Umlage der betriebsindividuellen Beträge auf die

flächenbezogenen Beträge (...) erhebliche Anpassungen bei den Produktionskapa-

zitäten" erfordere.

Ist es Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, einen solchen Bezug der Prämien zu Produk-

tionskapazitäten herzustellen vor dem Hintergrund, dass alle betroffenen Prämien von

der Produktion entkoppelt sind, somit die Prämien keinen Einfluss mehr auf die

Produktion haben?
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9. Insbesondere vor dem Hintergrund der Betroffenheit einer Reihe von Milcherzeuger-

betrieben (Betriebe mit hohem Silomaisanteil und/oder hoher Milchleistung je bewirt-

schafteter Fläche) werden verschiedene Alternativen zur Änderung des Anpassungs-

pfades erörtert; insbesondere

= dauerhafte oder zeitweise Herausnahme der Milchprämie aus dem Angleichungs-

prozess

= Streckung des Angleichungspfades der Zahlungsansprüche insgesamt (späterer

Beginn, späteres Ende).

Sehen Sie im Rahmen der GAP-Reform-Beschlüsse von Luxemburg eine besondere

Situation der Milchviehhalter im Vergleich zu anderen Sektoren, insbesondere auch im

Vergleich zu Bullenmästern, als gegeben an?

Wenn Sie eine besondere Situation sehen: Wäre ein Sonderweg Milch bei der

Behandlung der entkoppelten Milchprämien gerechtfertigt?

Wie beurteilen Sie diese Überlegungen (Änderung des Anpassungsprozesses, evtl.

Sonderweg für Milch) grundsätzlich und wie speziell die o.g.  Alternativen (aus Sicht

der Milcherzeuger und der übrigen Betriebsgruppen)?

10. Die EU-Mitgliedstaaten sind aufgefordert, den Anhang IV der EU-Verordnung (EG)

1782/2003 in nationales Recht umzusetzen. U.a. sind Kriterien zur Instandhaltung der

landwirtschaftlichen Nutzflächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen

Zustand festzulegen. Sehen Sie die Gefahr, dass ein jährliches Mulchen als Mindest-

auflage dazu führen könnte, dass Flächenbesitzer Flächen aus der Nutzung nehmen,

jährlich einmal mulchen lassen, um für die Flächen die Flächenprämie zu erhalten?

Welche Auswirkungen hätte das?
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II.

1. Mit der Entkoppelung soll die Entscheidung des Landwirtes über Art und Umfang

seiner Produktion künftig unabhängig von der Ausgestaltung des Prämiensystems

erfolgen.

Wird dieses Ziel mit dem Gesetzentwurf erreicht? Was steht dem noch entgegen? Wie

sind in diesem Zusammenhang die speziellen Prämienrechte für Flächenstilllegung

bzw. Obst, Gemüse, Speisekartoffeln oder auch das Grünlanderhaltungsgebot zu

bewerten?

2. Welche Auswirkungen auf die Märkte hat eine unterschiedliche Umsetzung der EU-

Agrarreform in den einzelnen Mitgliedsstaaten?

3. Welche wirtschaftlichen Folgen hat eine völlige Entkopplung der Beihilfen für die

deutschen landwirtschaftlichen Betriebe?

4. Welche Auswirkungen hat die vollständige Entkopplung für die verschiedenen Produk-

tionsbereiche?

5. Könnten diese Folgen durch Inanspruchnahme der Optionen zur Teilentkopplung

abgemildert werden?

6. Würde eine Teilentkopplung der Prämien die gesellschaftliche Akzeptanz (keine Sofa-

bauern) erhöhen?

7. Welche Auswirkungen hat die vollständige Entkopplung auf die Arbeitsplätze im vor-

und nachgelagerten Bereich der Landwirtschaft?

8. Welche Umverteilungseffekte gibt es beim Kombinationsmodell von der produzierten

Landwirtschaft zur Hobbylandwirtschaft (z.B. Pferdehaltung)?

9. Besteht durch die regionale Umverteilung in Deutschland die Gefahr, dass die EU-

Kommission dies als Vorbild für eine Umverteilung zwischen den EU-Mitgliedssaaten

nimmt?
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10. Der Gesetzentwurf sieht eine schrittweise Umverteilung aller Direktzahlungen in ein

regional einheitliches Prämienrecht für Acker- und Grünland im Jahre 2012 vor.

Welche ökonomischen Wirkungen auf den Pachtmärkten sind zu erwarten? Müssen

sich landwirtschaftliche Betriebe an ertragsschwachen Standorten bzw. in Grünland-

regionen mit bisher niedrigen Pachten auf Pachtpreissteigerungen einstellen?

11. Welche politischen Auswirkungen sind zu erwarten? Werden die Bundesländer bishe-

rige Agrarumweltprogramme (z. B. KuLaP) oder die Ausgleichszulage für benachtei-

ligte Gebiete unter Hinweis auf die regionale Einheitsprämie reduzieren?

12. Ist ein langfristiger Trend in Richtung einer Nivellierung zu einer EU-weiten einheit-

lichen Flächenprämie zu erwarten?

13. Welche Möglichkeiten bestehen, die im Kombimodell 2005 für einige Betriebsgruppen

(z. B. spezialisierte Getreideerzeuger) bzw. Regionen entstehenden Härten zu

mindern, die durch die abrupte Kürzung der Direktzahlungen entstehen?

14. Können bestimmte Ausgestaltungsspielräume für die Länder ein Weg sein, regionalen

Besonderheiten in der Agrarstruktur gerecht zu werden? Wenn ja, wie weit dürfen

diese gehen, ohne dass dies die einheitliche Handhabung der entkoppelten Betriebs-

prämie innerhalb Deutschlands unmöglich macht?

15. Welcher Zeitpunkt ist aus wirtschaftlicher Sicht für den Beginn der Umsetzung der EU-

Agrarreform für die deutsche Landwirtschaft am günstigsten?

16. Welches ist der günstigste Zeitpunkt für den Beginn des Zeitpunktes der Abschmel-

zung der Tier- und Milchprämien auf die Flächen im Hinblick auf die Wettbewerbssitua-

tion und die Marktanteile der deutschen Bauern?

17. Wäre es im Sinne der aktiven Milcherzeuger besser, die Milchprämie vollständig aus

dem im Gesetzentwurf vorgehenden Abschmelzungsprozess herauszunehmen?

18. Durch die im Gesetzentwurf geplante frühzeitige Abschmelzung der betriebsindividu-

ellen Prämienkomponenten, insbesondere der Milch- und Tierprämien ab 2007,

werden viele rinderhaltende Betriebe unter Anpassungsdruck gesetzt, weil ihnen Liqui-

dität entzogen wird.
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Wie kann vor allem bei denjenigen rinderhaltenden Betrieben, die in den vergangenen

Jahren stark investiert und hohe Finanzierungslasten zu tragen haben, sicher gestellt

werden, dass diese ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen können und die Investi-

tionen nicht entwertet werden?

19. Welche Arten von Härtefällen müssen geregelt werden?

20. Welches Prämienvolumen ist schätzungsweise notwendig, um die „Härtefälle“ bedie-

nen zu können?

21. Welche steuerlichen Auswirkungen hat die vollständige Aufgabe der Produktion bei

einer vollständigen Entkopplung der Prämien?

22. Welche Möglichkeiten gibt es, eine spekulative Übertragung von Prämienrechten zu

verhindern?

23. Wäre die Begrenzung der Übertragung von Prämienrechte auf die Region (Land) oder

darunter (Regierungsbezirke, Landkreis) ein geeignetes Mittel oder käme als zusätz-

liches Mittel eine Übertragungsabgabe wie in Frankreich in Betracht?

24. Warum wird in Deutschland ein einheitliches System gefordert? Wäre es sinnvoll, diese

Entscheidung den einzelnen Bundesländern aufgrund unterschiedlicher Strukturen zu

überlassen?

25. Die EU-Verordnung gibt den Mitgliedstaaten ein prämienrechtliches „Grünlanderhal-

tungsgebot“ vor, welches im deutschen Gesetzesentwurf über eine parzellengenaue

Festschreibung und eine Genehmigungspflicht für die Nutzungsänderung bei Dauer-

grünlandflächen umgesetzt werden soll.

Sind darüber hinaus flexible, überbetriebliche bzw. regionale Saldierungsmöglichkeiten

zum flexiblen Austausch der Grünlanderhaltungsverpflichtung zwischen den Betrieben

sinnvoll?

26. Bedeutet das prämienrechtliche Grünlanderhaltungsgebot einen Schutz oder eine

Benachteiligung für die Betriebe an solchen Standorten – auch im Vergleich mit tradi-

tionellen Ackerbaustandorten?
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27. In Bezug auf die „guten landwirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen“ (Anhang

iV der EU-VO 1782) sind national Kriterien zur „Mindestinstandhaltung von Flächen“

festzulegen. Halten Sie die dahinter stehende Befürchtung für begründet, dass durch

die Entkopplung der Direktzahlungen bestimmte Grenzstandorte dauerhaft brach fallen

werden oder werden sich auch dort standortangepasste – vorwiegend extensive –

Bewirtschaftungsformen herausbilden?

28. Liegen Ihnen Abschätzungen über die möglichen finanziellen Wirkungen auf die Land-

wirte infolge der Einführung von Cross Compliance vor – auch durch den möglichen

Wegfall von Agrarumweltprogrammen wegen einer „Doppelförderung? (z. B. durch das

Grünlandumbruchverbot)?

29. (An die Ländervertreter:) Liegen Ihnen Abschätzungen über die möglichen Mehrauf-

wendungen für Verwaltung und Kontrolle der Betriebsprämie einschließlich Cross

Compliance vor? Welcher Personalbedarf wird hierfür erforderlich sein?

30. Wie wird gewährleistet, dass die Umsetzung von Cross Compliance nicht zu Wettbe-

werbsverzerrungen innerhalb der EU führt?

31. Ist durch die im Gesetzentwurf vorgesehene Einvernehmensregelung  mit dem BMU zu

befürchten, dass weitere massive Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten der deutschen

Landwirtschaft entstehen?

32. Ist der von der Bundesregierung vorgesehene enge Zeitplan für den vorliegenden

Gesetzentwurf zwingend oder besteht nicht die Gefahr, dass wegen der fehlenden EU-

Durchführungsverordnungen das Gesetz nachgebessert werden muss?

33. Besteht nach dem EU-Recht die Möglichkeit, dass während der Laufzeit der Reform-

beschlüsse das Modell nochmals gewechselt werden kann?
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III.

1. Führt der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung zu einer Verbesserung der

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft?

2. Ist es sinnvoll im Rahmen der nationalen Umsetzung der EU-Agrarreform eine

Abstimmung mit den wichtigsten EU-Agrarländern zu suchen, um Wettbewerbs-

nachteile für die heimischen Landwirte möglichst gering zu halten? Wenn ja, trägt der

Gesetzentwurf dieser Forderung ausreichend Rechnung?

3. Welche Korrekturen und zusätzlichen Maßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung

der EU-Agrarreform erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Land-

wirtschaft zu erhalten und zu steigern?

4. Welche Bestimmungen im Zusammenhang mit „Cross Compliance“ gehen bei der Um-

setzung der EU-Agrarreform über die gute fachliche Praxis hinaus?

5. Welche Korrekturen und zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich, damit Anforderun-

gen, die über die gute fachliche Praxis hinausgehen, nicht zu weiteren Wettbewerbs-

belastungen für die heimische Landwirtschaft führen?

6. Ist die betriebsindividuelle Zuteilung der Prämien in einer Übergangsphase für die

milchhaltenden Betriebe, die das Rückgrat der heimischen Landwirtschaft darstellen,

geeignet, um strukturelle Brüche zu vermeiden?

7. Welche weiteren Möglichkeiten bestehen, um die für die Milcherzeuger auftretenden

Härten abzumildern?

8. Wie sind die sich ergebenden Konsequenzen aus der nationalen Umsetzung der EU-

Agrarreform für die Obst-, Gemüse- und Speisekartoffel- sowie Zuckerrübenanbauer zu

bewerten?

9. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus einer Bindung der Zahlungsansprüche an

die Fläche und einer Einschränkung der Handelbarkeit von Zahlungsansprüchen?

* * *


